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Vorwort

Das im Jahre 1983 in Kraft getretene Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG)
hat Konsequenzen aus dem schon lange vorher beklagten Fehlen einer ausreichen-
den sozialen Sicherung selbständiger Künstler und Publizisten gezogen. Es stellt
diese Selbstständigen in ihrer sozialen Sicherung weitgehend den Arbeitnehmern
gleich. Sie erhalten, wenn bestimmte Schutzwürdigkeitskriterien erfüllt sind, wie
Arbeitnehmer Versicherungsschutz in der gesetzlichen Kranken- und Renten-
versicherung sowie – seit deren Einführung im Jahre 1995 – auch in der sozialen
Pflegeversicherung.

Die besondere Begünstigung der selbständigen Künstler und Publizisten gegen-
über anderen selbständig Erwerbstätigen liegt darin, dass sie wie Arbeitnehmer nur
die Hälfte ihrer Beiträge selbst aufbringen müssen. Die Gleichstellung dieser Selb-
ständigen mit Arbeitnehmern war ein systemfremdes Element in der Sozialver-
sicherung, da Selbständige, wenn sie überhaupt rentenversichert sind – entweder
pflichtversichert als Angehörige bestimmter Gruppen oder als freiwillig Ver-
sicherte – sonst ihre gesamten Sozialversicherungsbeiträge allein aufbringen müs-
sen. Wer also sollte es mangels eines Arbeitgebers für die selbständigen Künstler
und Publizisten tun? Der Gesetzgeber hat diese Frage im Wesentlichen mit der neu
konzipierten Künstlersozialabgabe beantwortet und damit heftige verfassungsrecht-
liche Angriffe gegen das Gesetz ausgelöst. Die Künstlersozialabgabe finanziert,
neben einem Zuschuss des Bundes, die nach Zahlung der Versichertenanteile noch
fehlenden Beitragshälften. Die Abgabe haben die „Verwerter“ der künstlerischen
und publizistischen Leistungen aufzubringen. Es handelt sich um eine Umlage, die
zu einem bestimmten Prozentsatz die Honorarzahlungen belastet, die von den
„Verwertern“ künstlerischer und publizistischer Leistungen an selbständige Künst-
ler und Publizisten fließen. Von der Künstlersozialabgabe sind also z. B. Verlage, Ga-
lerien und Theater betroffen. Die Umlage wird – der Wettbewerbsneutralität we-
gen – unabhängig davon erhoben, ob der Künstler oder Publizist, dem ein Entgelt
gezahlt wird, seinerseits nach dem KSVG versichert ist oder nicht.

Die Frage der Verfassungsmäßigkeit des KSVG – die in der Literatur überwie-
gend verneint wurde –war lange ungeklärt. Erst im Jahr 1987 erkannte das Bundes-
verfassungsgericht das Gesetz als im Wesentlichen verfassungskonform an. Der
Schwebezustand bis zu dieser Klarstellung belastete naturgemäß die Akzeptanz der
Künstlersozialabgabe durch die Verwerter und erschwerte der Künstlersozialkasse
die Erhebung der Abgabe. Mehr noch: der Gesetzgeber sah sich bis zur verfassungs-
rechtlichen Klarstellung daran gehindert, unbedingt erforderliche Änderungen des
KSVG vorweg in Angriff zu nehmen.

Die damals vordringlichsten Regelungen wurden dann mit den in den Jahren
1988 und 1989 in Kraft getretenen Änderungsgesetzen getroffen. Dabei wurde vor
allem das in der Erstfassung des KSVG geregelte Beitragsverfahren neu gestaltet. Es
hatte eine größtmögliche Beitragsrichtigkeit angestrebt und deshalb laufend ent-
richteten Zahlungen noch nicht die Bedeutung von Beitragszahlungen zuerkannt;
die Beiträge wurden erst im jeweiligen Folgejahr endgültig festgestellt. Außerdem
wurden günstige Einkünfte eines Jahres im Hinblick auf die typischerweise stark
schwankenden Einnahmen aus künstlerischer und publizistischer Tätigkeit zur
Guthabenbildung für das kommende Jahr genutzt. Kurz: das Beitragsverfahren war
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so langwierig und kompliziert, dass die erforderlichen Arbeitsabläufe sich als nicht
praktikabel erwiesen.

Aber auch in vielerlei anderer Hinsicht waren Änderungen erforderlich. Das war
auch im weiteren Verlauf immer wieder der Fall. Die Änderungen erfolgten zu-
meist bei Gelegenheit von Gesetzen mit anderem Schwerpunkt, mit Wirkung ab
1.7.2001 aber auch in größerem Umfang durch das Zweite Gesetz zur Änderung
des Künstlersozialversicherungsgesetzes und anderer Gesetze – 2. KSVG-ÄndG –
vom 13.6.2001 (BGBl. I S. 1027). Die Notwendigkeit der zahlreichen Änderungen
und Ergänzungen des Gesetzes erscheint nicht verwunderlich in Anbetracht der
Tatsache, dass der Gesetzgeber mit dem KSVG in vielfacher Hinsicht juristisches
Neuland betreten hat. Insgesamt lässt sich zur Rechtsentwicklung sagen, dass das
erste Jahrzehnt der Künstlersozialversicherung von großer Unsicherheit geprägt
und dieses Jahrzehnt insgesamt noch die Anlaufphase war, dass im zweiten Jahrzehnt
aber die Phase der Konsolidierung begann.

In der Künstlersozialversicherung, die heute deutlich mehr als 185.000 Ver-
sicherte betreut, hat es Gesetzesänderungen kleinerer Art auch seit dem Erscheinen
der Vorvorauflage dieses Kommentars im Jahr 2004 immer wieder gegeben. Vor al-
lem hat jedoch das Dritte Gesetz zur Änderung des Künstlersozialversicherungs-
gesetzes und anderer Gesetze vom 12.6.2007 (BGBl. I S. 1034), das am 15.6.2007
in Kraft getreten ist, das Verfahren bei der Erfassung der Versicherungs- und ins-
besondere der Abgabepflichtigen in wichtiger Hinsicht ergänzt und verbessert.
Dies geschah durch die Einschaltung des Prüfdienstes der gesetzlichen Rentenver-
sicherung.

Die jahrelange Diskussion über die Häufigkeit und den Umfang der Prüfungen
wurde mit dem Künstlersozialabgabestabilisierungsgesetz vom 30.7.2014 (BGBl. I
S. 1311), das am 1.1.2015 in Kraft getreten ist, beendet. Danach sind die Träger
der Deutschen Rentenversicherung verpflichtet, alle abgabepflichtigen Unterneh-
mer und alle Arbeitgeber mit mehr als 19 Beschäftigten alle vier Jahre zu prüfen.
Kleinere Arbeitgeber werden spätestens alle zehn Jahre einer Prüfung unterzogen.
Gleichzeitig hat auch die Künstlersozialkasse wieder ein eigenes Prüfrecht bei Ar-
beitgebern bekommen.

Der Kommentierung ist, wie schon bei den Vorauflagen, in einer Einführung
eine allgemeine Darstellung der Künstlersozialversicherung vorangestellt, die den
Zugang zu den verschiedenen Sachkomplexen erleichtern soll und u. a. eine Auflis-
tung aller Rechtsänderungen enthält (Rn. 4). Schließlich werden auch bei der
Kommentierung der Einzelvorschriften jeweils die Rechtsentwicklungen dar-
gestellt.

Neben einer umfangreichen Liste der Literatur zur Künstlersozialversicherung
enthält der Kommentar im Anhang in Auszügen die meisten der im Kommentar
erwähnten Gesetze außerhalb des KSVG sowie eine Darstellung der wichtigsten
Leistungen der Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung.

September 2018 Hugo Finke
Wolfgang Brachmann
Willy Nordhausen
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